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Bekanntmachung  
 
2. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Eslohe (Sauerland) ,  
Erweiterung Gewerbegebiet Stakelbrauk ; 
hier:  
- Aufstellungsbeschluss  
- Beschluss über die  frühzeitige  Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB  
 
 
Der Rat der Gemeinde Eslohe (Sauerland) hat in seiner Sitzung am 26.04.2018 beschlossen, den 
wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Eslohe (Sauerland) für den Bereich der Erweiterung 
des Gewerbegebiets Stakelbrauk gem. § 2 Abs. 1 BauGB dahingehend zu ändern, dass anstelle einer 
„Fläche für die Landwirtschaft“ eine „Gewerbliche Baufläche“ ausgewiesen wird.  
Ziel der Planung ist es, das bestehende Gewerbegebiet Stakelbrauk zu erweitern und gewerblichen 
Betrieben die Möglichkeit der Ansiedlung zu geben.  
Der geplante Erweiterungsbereich schließt direkt an das vorhandene Gewerbegebiet „Gewerbepark 
Bremke“ an. Derzeit ist der Bereich der geplanten Erweiterung als „Fläche für die Landwirtschaft“ aus-
gewiesen. Es ist eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich, bei der die Fläche als „Ge-
werbliche Baufläche“ ausgewiesen wird. 
 
Die Abgrenzung des Änderungsbereichs ergibt sich aus beiliegendem Lageplan. 
 
Gleichzeitig hat der Rat beschlossen, die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB an der Änderung des 
Flächennutzungsplans zu beteiligen.  
 
Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie über die wesentlichen Aus-
wirkungen der Planung unterrichten lassen. Der Entwurf der Planänderung kann im Rathaus der Ge-
meinde Eslohe (Sauerland), Schultheißstraße 2, 59889 Eslohe, Sitzungssaal (Zimmer 27) sowie Zim-
mer 18 oder 19 während der Dienststunden eingesehen werden. 
 
Der Öffentlichkeit wird gem. § 3 Abs. 1 BauGB Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung in der Zeit 
vom  

20. Juni 2018 bis 20. Juli 2018  
 

(einschließlich) gegeben.  
 
Stellungnahmen sind schriftlich an die Gemeinde Eslohe (Sauerland), Schultheißstraße 2, 59889 Es-
lohe zu richten oder mündlich zur Niederschrift bei der Gemeinde Eslohe (Sauerland), FB Technische 
Dienstleistungen, Zimmer 18 oder 19 einzureichen. 
 
Der Planentwurf und die Begründung können auch im Internet unter  
www.eslohe.de/rathaus-politik/bauleitplanung/laufende-verfahren.html eingesehen werden. 
 
 
 
Eslohe, 29.05.2018 
 
Gemeinde Eslohe (Sauerland) 
Der Bürgermeister 
gez. 
 
Kersting 
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Bekanntmachung  
 
 
5. Änder ung des Bebauungsplans Nr. 2 "Am Böttenberg"  in Eslohe ; 
hier:  
- Beschluss über die Planaufstellung   
- Beschluss über die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 

BauGB sowie der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB  

 
 
Der Rat der Gemeinde Eslohe (Sauerland) hat in seiner Sitzung am 21.12.2017 den Aufstellungs-
beschluss zur 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 "Am Böttenberg" in Eslohe gem. § 2 Abs. 1 
und § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) gefasst. Das Verfahren soll im sog. beschleunigten Ver-
fahren gem. § 13a i.V.m. § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt werden.  
 
Die 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Am Böttenberg“ in Eslohe hat zum Ziel, eine derzeit 
als Fläche mit Pflanzbindung festgesetzte Fläche in nichtüberbaubare Grundstücksfläche zu än-
dern. 
 
Die geplante Bebauungsplanänderung umfasst folgende Flurstücke: 
Gemarkung Eslohe, Flur 12, Flurstücke 477 tlw. 
Die Abgrenzung des Bebauungsplangebiets ergibt sich aus beiliegendem Lageplan. 
 
Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie über die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten lassen. Der Entwurf der Planänderung kann im Rathaus der 
Gemeinde Eslohe (Sauerland), Schultheißstraße 2, 59889 Eslohe, Sitzungssaal (Zimmer 27) sowie 
Zimmer 18 oder 19 während der Dienststunden eingesehen werden. 
 
Der betroffenen Öffentlichkeit wird gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 Gelegenheit zur Stellungnahme in der Zeit 
vom  

11. Juni  2018 bis 2 7. Juni  2018 
 

(einschließlich) gegeben.  
 
Die Stellungnahme ist schriftlich an die Gemeinde Eslohe (Sauerland), Schultheißstraße 2, 59889 
Eslohe zu richten oder mündlich zur Niederschrift bei der Gemeinde Eslohe (Sauerland), FB Tech-
nische Dienstleistungen, Zimmer 18 oder 19 einzureichen. 
 
Mit ausgelegt werden gem. § 3 Abs. 2 BauGB nachfolgende wesentliche bereits vorliegende um-
weltbezogene Informationen: 
 
- Begründung zum Bebauungsplan: 

�x Punkt 6. Artenschutz / Eingriffsvermeidung / Grünplanung 
- Auswahl planungsrelevanter Arten für das Messtischblatt 4715 Eslohe 
- Artenvorkommen: Säugetiere/Fledermäuse; Vogelarten 
- Von der Planung nicht betroffene Tiergruppen bzw. Arten 

�x Punkt 7. Hinweise zum Bodenschutz 
 
Die berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange werden gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 
BauGB an dem Verfahren beteiligt. Auf eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird verzichtet. Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird 
abgesehen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Offenlegungsfrist abgegeben wer-
den können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von 
Bedeutung ist. 

Anhang 2



Des Weiteren wird drauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragstel-
ler im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. 
 
Der Planentwurf und die Begründung können auch im Internet unter  
www.eslohe.de/rathaus-politik/bauleitplanung/laufende-verfahren.html eingesehen werden. 
 
 
 
Eslohe, 29.05.2018 
 
 
Gemeinde Eslohe (Sauerland) 
Der Bürgermeister 
gez. 
 
Kersting 
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